BVVG

m c sV Al ( Bodenverwertungs-
provisionsirel und -verwaltungs

GmbH

Flachen um Nerdin
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Greifswald

OBJEKTDATEN

Objekt-Nr.: MS75-1800-072525
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Kreis: Vorpommern-Greifswald
Gemeinde: Medow

Gemarkung: Nerdin

Objektart: Acker und Grinland
GroéRe: 2,0188 ha
Orientierungswert (Kauf): . nach Gebot

Ausschreibung endet am 10.03.2026, um 08:00 Uhr

OBJEKTBESCHREIBUNG KURZ

In einer Koppel liegende Griinlandflurstiicke bieten wir zum Kauf. Detaillierte Angaben

- zur Grofe, Nutzungsart und Bonitat der Flachen entnehmen Sie bitte der beigefligten
Flurstiicksliste. Die Flachen sind bis zum 30.09.2026 zur landwirtschaftlichen Nutzung
verpachtet. Der Erwerber tbernimmt den Pachtvertrag fiir die Restlaufzeit. Auf den
Flursticken 127, 128 und 107 befinden sich gesetzlich geschitzte Biotope gem. §20
LNatG MV. Der Erwerber klart die Zuwegung eigenstandig.

ANSPRECHPARTNER ADRESSE FUR GEBOTE
BVVG - Niederlassung Mecklenburg- BVVG - Ausschreibungsbiro
Vorpommern Postfach 58 01 51

Frau Inge Garloff - 10411 Berlin

Tel.: 0385 6434-172 Tel.: 030-4432 1099

Fax: 030-4432 1210
gebote@bvvg.de

AGEBESCHREIBUN!

Nerdin liegt zwischen der A20 und Anklam - stdlich der B199. Das angebotene Objekt
befindet sich nordwestlich des Ortes, unmittelbar stdlich der B199.
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Ausschreibungsbedingungen
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16.01.2026

Flurstt‘]cksliste zum Ausschreibungsobjekt ,,Fldchen um Nerdin*

Ausgeschr. Fliche gesamt (ha): 2,0188
davon Griinland 1,7145
Wasserflachen 0,0983
Unland 0,2060

Bundesland MECKLENBURG-VORPOMMERN
Kreis VORPOMMERN-GREIFSWALD
Gemeinde MEDOW

Gemarkung  NERDIN

Flur Flur- Kataster- davon Nutzungsart Nutzungs- | AZIGZ

stiick flaiche (ha) | ausgeschr. art Flache
Flache (ha) (ha)

2 102 0,2390 0,2390 | Grunland 0,2272 43
Wasserflachen 0,0118

2 107 0,5550 " 0,5550 | Grinland 0,3869 43
Unland ' 0,1681

2 120 0,2870 0,2870 | Grunland 0,2372 42
Wasserflachen 0,0498

2 127 0,8367 0,8367 | Grunland 0,7621 42
Unland 0,0379
Wasserfladchen 0,0367

2 128 0,1011 0,1011 | Grunland 0,1011 42

Fur die FlursticksgroRen, die GréRen der einzelnen Nutzungsarten, deren Bonitdt und die
Bewirtschaftungsmoglichkeiten wird keine Gewahr Ubernommen. Die Katasterangaben stimmen
teilweise nicht mit dem Feldblockkataster iiberein. Die Fliachenangaben wurden anhand Luftbild und
Feldblockkataster geschéatzt.

www.bvvg.de MS75-1800-072525 Seite 1 von 1



( BVVG
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Ausschreibungsbedingungen fiir den Verkauf von land-
wirtschaftlichen Liegenschaften

1

Auftrag

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH privatisiert ehemals
volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flachen und Vermégenswerte in
den finf neuen Bundeslandern.

Es fallt keine Maklerprovision an.

Haftungsausschluss

Dieses Angebot der BVVG erfolgt freibleibend. Alle Angaben erfolgen nach
bestem Wissen, aber ohne Gewahr.

Verkdufe land- und forstwirtschaftlicher Flachen kénnen der Genehmigung
nach dem Grundstiicksverkehrsgesetz (GrdstVG) unterliegen. Das GrdstVG
enthélt Regelungen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und ermdglicht es den Landesbehér-
den, beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Genehmigung zu
versagen oder ein siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht auszutiben.
Besonderheiten des Ausschreibungsobjektes

Begriindete Anspriiche Dritter nach dem Vermégensgesetz (VermG) oder
dem Vermégenszuordnungsgesetz (VZOG) sind fiir das Objekt nicht bekannt,
kénnen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Besuchsberechtigungen

Die Besichtigung der landwirtschaftlichen Flachen kann von 6ffentlichen Stra-
Ren und Wegen aus erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte
Betreten des Ausschreibungsobjektes nicht gestattet ist.

Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens

Abgabe des Gebotes

Das Gebot muss spéatestens bis zu dem in der Bekanntmachung und den
Ausschreibungsunterlagen genannten Schlusstermin schriftlich oder per FAX
bei der

BVVG - Ausschreibungsbiiro
Postfach 58 01 51

10411 Berlin

Tel.: 030-4432 1099

Fax: 030-4432 1210

oder per E-Mail (max. 10 MB) unter der Adresse

gebote@vag.de

eingegangen sein.
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BVVG

Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Das Gebot soll mit der Kennzeichnung "Gebot fir MS75-1800-072525" oder
"Gebot fiir Flachen um Nerdin“ versehen eingereicht werden.

Fur die weitere Bearbeitung ist es zwingend notwendig, im Gebot die Post-
adresse und eine Telefonnummer anzugeben.

Nicht rechtzeitig zum Schlusstermin eingehende Gebote werden nicht beriick-
sichtigt.

Inhalt des Gebotes
Es kénnen ausschlieRlich Kaufgebote abgegeben werden.

Gebote werden nur beriicksichtigt, wenn sie ein auf eine feste Summe in
EURO lautendes Preisgebot enthalten.

Teilgebote bleiben unberiicksichtigt, sofern sie nicht ausdricklich zugelassen
sind.

Die beiliegende Insidererkldrung ist auszuftllen und unterschrieben zusam-
men mit dem Gebot einzureichen.

Diese Angaben sind im bzw. zusammen mit dem beigefiigten Formblatt ,Zu-
sammenfassung des Gebotes" darzulegen.

Besondere Vertragsbedingungen

In den abzuschlieRenden Kaufvertrag werden Regelungen infolge einer Um-
nutzung zur Errichtung von Anlagen fiir erneuerbare Energien oder fir die Er-
richtung von Funk-, Sende- oder vergleichbaren Anlagen aufgenommen. Die
als Anlage beigefiigte Klausel wird in den Kaufvertrag aufgenommen.

Verfahrensweise nach Gebotserdffnung

Nach Ablauf des Schlusstermins werden die fristgerecht eingegangenen Ge-
bote protokolliert und den Bieterinnen und Bietern der Eingang ihres Gebotes
bestatigt.

Mit den in Betracht gezogenen Bieterinnen und Bietern werden Verhandlun-
gen ber die Vertragsinhalte gefthrt.

Der BVVG steht es frei, bis zur endgliltigen Entschéidung Uber den Zuschlag
zur Aufklarung des Gebotes weitere Informationen von den Bieterinnen und
Bietern abzufordern.

Bieterinnen und Bieter, deren Gebote nicht beriicksichtigt werden, erhalten
baldméglichst nach Gebotséffnung dazu eine Nachricht. Sollte diese Benach-
richtigung ausbleiben, kénnen daraus keine Anspriiche gegen die BVVG ab-
geleitet werden.

Zuschlagserteilung

Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der
eingereichten Gebote.

Sofern mehrere identische Hochstgebote vorliegen, werden die Bieter, die
identische Héchstgebote abgegeben haben, vor einer. etwaigen Zuschlagser-
teilung dariber informiert und es wird diesen Bietern unter Fristsetzung die
Méglichkeit eingerdumt, ein neuerliches Gebot abzugeben.

Die BVVG ist in ihrer Zuschlagsentscheidung frei und nicht verpflichtet, sich
fir eines der eingereichten Gebote zu entscheiden.

Aufwendungen der Bieterinnen und Bieter werden nicht erstattet.
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7 Datenschutz

Unsere Informationen zum Datenschutz finden sie auf unserer Homepage
(www.bvvg.de/Datenschutz-Informationen). Die Ubersendung als Ausdruck
kann formlos angefordert werden.

Anlage

1. Zusammenfassung des Gebotes :
2. Klausel zur Errichtung von sonstigen Anlagen
3. Erklarung Gber das Vorliegen einer Insidereigenschaft — Insidererklarung
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Zusammenfassung des Gebotes

Ausschreibungsnummer MS75-1800-072525

Objektbezeichnung Flachen um Nerdin
Ausschreibungsende 10.03.2026, 8:00 Uhr
Bieter/Bewerber

Name*, Anschrift*

Telefon/Fax

Art des Unternehmens 1 landwirtschaftliches Einzelunternehmen /
nattirliche Person

0 landwirtschaftliches Unternehmen / Personengesellschaft

O landwirtschaftliches Unternehmen / juristische Person /
Gesellschafter einer juristischen Person

1 Nichtlandwirt

Der Begriff des Landwirts orientiert sich an § 1 Absatz 2 und 4 des Gesetzes Uber die Altershilfe fiir Landwirte (ALG). Danach
ist Landwirt, wer als Unternehmer, also als selbststéndig seine berufliche Tatigkeit Austibender, ein auf Bodenbewirtschaftung
beruhendes Unternehmen der Landwirtschaft betreibt. Hieraus folgt, dass allein das Eigentum an landwirtschaftlichen Grund-
stiicken sowie die Anmeldung eines landwirtschaftlichen Betriebs noch keinen Landwirt ausmachen. Entscheidend ist die Aus-
{ibung einer selbststandigen unternehmerischen Tatigkeit, die auf die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs aus-
gerichtet ist und zudem wesentliche Existenzgrundlage des Landwirts bildet. Der Landwirt kann seinen Betrieb auch durch
Lohnbewirtschaftung, jedoch auf eigenes unternehmerisches Risiko, bewirtschaften lassen. Ein Nebenerwerbslandwirt wird
einem Haupterwerbslandwirt beim Grundstiickserwerb rechtlich gleichgestelit.

Bewirtschaftung

] Okologisch/biologisch ] konventionell
(6kol./biologische Bewirtschaf-
tung nach EU(EG)-Verordnung)

[l Junglandwirt/In [0 Junglandwirt/In
(unter 40 Jahre) (unter 40 Jahre)
[] Existenzgrinder/in [] Existenzgrinder/In
[] in Umstellung auf 6kologische/ bio- -
logische Bewirtschaftung befindliche ] Gebietskorperschaften
Betriebe
' [l Naturschutz

(Stiftungen/Verbéande u.&.)
[ Sonstige
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Bitte teilen Sie Ihre Gebotssumme auf die unten genannten Nutzungsarten auf.

Kaufgebot : ha EUR
Ackerland 0,0000
Grinland 1,7145
Uibrige Flachen 0,3043
Gesamtkaufgebot* 2,0188

Fur die tatsachliche FlachengréRe der jeweiligen Nutzungsart tbernimmt die Verkéuferin keine Gewahr.

B E=1 (1] R S —— Unterschrift: ....ooovei i e

Beteiligen Sie sich als natiirliche Person an dieser Ausschreibung, erteilen Sie mit der Abgabe lhres Gebotes und lhrer Unter-
schriftsleistung die Einwilligung dazu, dass die BVVG lhren Namen sowie Ihr Gebot an die nach dem Grundstiicksverkehrsge-
setz und den dazu in den einzelnen Landern erlassenen Ausfilhrungsbestimmungen zusténdige Behorde im Rahmen des dort
durchzufilhrenden Genehmigungsverfahrens weitergeben darf. Ihre Einwilligung kénnen Sie jederzeit mit Wirkung fiir die Zu-

kunft widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Anlage zum Datenschutz

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben.
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Klausel zur Errichtung von sonstigen Anlagen

Errichtung von Anlagen

1.  Sollen kaufgegensténdliche Flachen durch den K&ufer oder Dritte innerhalb von 10
Jahren nach Abschluss dieses Kaufvertrages (Verpflichtungszeitraum) ganz oder teil-
weise als Standort- und/oder Abstandsflachen fir die Errichtung von Anlagen fir er-
neuerbare Energien i. S. d. § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung, insbesondere flr
Windenergie- oder Photovoltaikanlagen genutzt oder auf den Flachen Funk-, Sen-
de- oder vergleichbaren Anlagen errichtet werden, gilt Folgendes:

2. Der Kaufer verpflichtet sich, an die Verkauferin einen Betrag i. H. v. 50 % des auf den
verbleibenden Verpflichtungszeitraum (Zeit zwischen Baubeginn und dem Ablauf der
Frist nach vorstehendem
Abs. 1) kapitalisierten Entschadigungsbetrages fiir die Anlage (ohne Bewirtschafter-/
Pachterentschadigungsanteil) zu zahlen, der auf die kaufgegensténdlichen Flachen
entféllt, mindestens aber 50 % des marktiiblichen Entschadigungsbetrages, also des
Betrages, der tiblicherweise fiir das Recht zur Errichtung einer vergleichbaren Anlage
an vergleichbaren Standorten fiir einen vergleichbaren Zeitraum entrichtet wird.

Gleiches gilt, sofern wahrend des in Abs. 1 genannten Zeitraumes weitere oder leis-
tungsstérkere Anlagen errichtet werden, insbesondere auch an oder auf Baulichkeiten,
oder die urspriinglich vorgesehene Nutzungsdauer von Anlagen verlangert wird und
daraus eine Erhdhung des urspriinglich ermittelten Entschadigungsbetrages resultiert.

Die Parteien sind sich darliber einig, dass nach der tblichen Entschadigungspraxis
dem Bewirtschafter/ Pachter der Flachen ein Anteil am Gesamtentschadigungsbetrag
zugestanden wird. Dieser Bewirtschafter-/ Pachteranteil ist von dem ermittelten Ge-
samtentschadigungsbetrag abzuziehen. Der danach verbleibende Entschadigungsbe-
tragist in dem o. g. Verhaltnis zwischen der Verkduferin und dem Kaufer aufzuteilen.
Soweit Flachen fir Windenergie- oder Photovoltaikanlagen genutzt werden, betragt der
in Abzug zu bringende Bewirtschafter-/ Pachteranteil 15 % des Gesamtentschadi-
gungsbetrages.

3. Der Kaufer verpflichtet sich des Weiteren, die Verkauferin bereits im Vorfeld von derar-
tigen Vorhaben zu unterrichten und ihr unverziglich die Unterlagen zur Verfligung zu
stellen, die fiir die Feststellung des ihr zustehenden Betrages erforderlich und zweck-
dienlich sind. Insbesondere hat er die Verk&uferin unverziglich tiber den Baubeginn zu
informieren. Legt der K&ufer die Unterlagen nicht vor oder einigen sich die Parteien
nicht auf den der Verk&uferin zustehenden Betrag, so ist dieser durch einen &ffentlich
bestellten und vereidigten Sachversténdigen zu bestimmen. Der Sachverstandige, der
als Schiedsgutachter tatig wird, wird auf Antrag der Verkauferin durch den Prasidenten
der Industrie- und Handelskammer des Belegenheitsortes des Kaufgegenstandes be-
stimmt. Die Kosten eines solchen Gutachtens tragen die Parteien je zur Halfte.

4. Der an die Verk&uferin zu entrichtende Betrag wird einen Monat nach Baubeginn zur
Zahlung fallig.

§
Rechtsnachfolge

Wird der Kaufgegenstand vom Kéufer oder seinem Rechtsnachfolger auf einen Dritten ber-
tragen, so sind diesem s@mtliche in diesem Vertrag ibernommenen Verpflichtungen aufzuer-
legen mit der MaRgabe, dass auch die weiteren Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflich-
ten sind.
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Der Kéufer wird von seinen Verpflichtungen erst dann frei, wenn der Rechtsnachfolger diese
verbindlich gegenliber der Verkauferin Gbernommen hat und die Verkauferin der Ubertra-
gung schriftlich zugestimmt hat.
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Merkblatt

Zur

Erkldrung tber das Vorliegen einer Insidereigenschaft

Bei der Erflillung ihrer Aufgabe, ehemals volkseigenes Vermdégen zu privatisieren, hat die
BVVG ein HochstmaR an Objektivitat und Transparenz zu gewahrleisten.

Deshalb werden Rechtsgeschéfte der BVVG mit so genannten Insidern einer zusétzlichen
internen Priifung unterzogen.

Als Insider werden Personen betrachtet, die direkt aufgrund ihrer Tatigkeit oder aus anderen
Griinden nicht allgemein zugéngliche Kenntnisse tiber Vermogenswerte oder den Privatisie-
rungsprozess der BVVG erlangt haben oder erlangen kénnen.

Wie ein Insider werden auch Personen aus dessen persénlichem oder geschéftlichem Le-
bensumfeld betrachtet.
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Insidererklarung
Erkldarung liber das Vorliegen einer Insidereigenschaft

Ausschreibungsnummer | MS75-1800-072525

Objektbezeichnung | Flachen um Nerdin

Ausschreibungsende | 10.03.2026, 8:00 Uhr

Bieter/Bewerber: Name

Straflle

B2

Stehen oder standen Sie in den letzten zwdlf Monaten in einem Vertragsverhéltnis (Nicht
gemeint sind bereits mit der BVVG abgeschlossene Kauf-, Pacht- oder Gestattungsvertrége.)
zur Bodenverwertungs- und —verwaltungs GmbH (BVVG) oder Bundesanstalt flr vereini-
gungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) oder sind Sie bei der Bundesanstalt fir Immobilien-
aufgaben (BImA) beschéftigt?

[1ija [] nein

Wenn ja, bitte ndher erldutern

Haben oder hatten Sie oder Personen aus lhrem persénlichen oder geschéftlichen Umfeld in
den letzten zwolf Monaten personliche oder lber dieses Rechtsgeschaft hinausgehende
dienstliche Beziehungen zu Mitarbeitern oder Dienstleistern der BVVG bzw. BvS oder zu
Mitarbeitern der BImA?

[ ija [] nein

Wenn ja, welche?

Haben Sie oder Personen aus lhrem persénlichen oder geschéaftlichen Umfeld zu irgendei-
nem Zeitpunkt unmittelbar an der Vorbereitung und Durchfiihrung dieses Privatisierungsver-
fahrens mitgewirkt?

[ ja [] nein

Wenn ja, bitte ndher erldutern

Sind lhnen solche Beziehungen von Mitarbeitern aus lhrem Unternehmen, die mit Ver-
tragsanbahnung, -abschluss und -durchfiihrung des beabsichtigten Rechtsgeschaftes be-
fasst sind, bekannt?

[Jija [] nein [] trifft nicht zu
Wenn ja, welche?

Ich versichere, diese Angaben wahrheitsgemal und nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben in dieser Erklarung rechtliche
Konsequenzen haben kénnen.

- Datum Unterschrift (ggf. Firmenstempel)

Amt Anklam-Land

Offentliche Bekanntmachung
Datum:28.01.2026

Unterschrift; W %


Herold
Öffentlichung


